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1. 4. Änderungssatzung vom 14.06.2023 zur Satzung über die Benutzung der Übergangsheime 
sowie die Erhebung von Gebühren und Verbrauchskosten für die Benutzung der 
Übergangsheime der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock für ausländische Flüchtlinge vom 22. 
Dezember 2005 zuletzt geändert am 20.03.2019 
 
 
Aufgrund des §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666/SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) und der §§ 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in seiner Sitzung am 
13.06.2023 die folgende 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Übergangsheime 
sowie die Erhebung von Gebühren und Verbrauchskosten für die Benutzung der Übergangsheime der 
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock für ausländische Flüchtlinge vom 22.12.2005, die zuletzt geändert 
wurde am 02.09.2020 - beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 9 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  
 
(4) Die Benutzungsgebühr beträgt je Person und Monat 273,00 Euro. 
 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 1. August 2023 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass ihr Wortlaut 
mit dem Ratsbeschluss überein stimmt und das nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die 
öffentlichen Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht für das Land Nordrhein-Westfalen verfahren 
worden ist. 
 
Hinweis: Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10951&val=10951&seite=759&sg=0&menu=1


 

 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, 14.06.2023 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr  
 
 
 

2. Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste zur Wahl von Schöffinnen 
und Schöffen für die Amtsperiode 2024 – 2028 
 
Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 den Beschluss über 
die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Bielefeld und das 
Amtsgericht Bielefeld gefasst. Diese Liste liegt gem. § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in 
der Zeit vom 16.06. – 22.06.2023 während der Öffnungszeiten im Rathaus, Rathausstraße 2, Zimmer 
18 zu jedermanns Einsicht aus.  
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auslegung 
schriftlich oder zu Protokoll im Rathaus, Zimmer 18 Einspruch ausschließlich mit der Begründung 
erhoben werden, dass in der Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG nicht 
aufgenommen werden durften oder sollten. 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 14.06.2023 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr  
 

 

 
3. Angaben nach § 7 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW 

 
Gemäß § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung Nordrhein-Westfalen 
(Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG NRW) müssen alle Mitglieder des Rates und die 
sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in den Ausschüssen gegenüber dem Bürgermeister schriftlich 
Auskunft geben über 
 

 den ausgeübten Beruf und Beraterverträge 

 die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 
Satz 5 des Aktiengesetzes, 

 die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen, 

 die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, 

 die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 
 
Die Angaben der Mandatsträgerinnen und -träger können im Rathaus der Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock, Fachbereich Zentrale Dienste, Rathausstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, 
während der regulären Öffnungs- und Besuchszeiten des Rathauses eingesehen werden.  
 
 
Hinweis: Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen 

 liegt bei den Meldepflichtigen. 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, 14.06.2023 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr  
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